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Präsidium und Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen: 

Zwischen dem Präsidium der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen 

Rechts, dem Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen und dem Personalrat der Georg-

August-Universität Göttingen sowie dem Personalrat der Universitätsmedizin Göttingen 

wurde die Dienstvereinbarung zur Suchtprävention und Suchthilfe abgeschlossen (§ 78  

Abs. 2 NPersVG in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.01.2007 (Nds. GVBl. S. 11), 

zuletzt geändert gemäß Artikel 1 des Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 393)). 

Die Dienstvereinbarung wird nachfolgend bekannt gemacht und tritt am Tag nach der 

Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Dienstvereinbarung zur 

Suchtprävention und Suchthilfe an der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.12.1996, 

deren Abschluss in den Amtlichen Miteilungen Nr. 10 vom 01.10.1998 bekannt gemacht 

wurde, außer Kraft. 

 

 

  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.12.2016/Nr. 65 1883 

 

 

  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.12.2016/Nr. 65 1884 

 

 

  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.12.2016/Nr. 65 1885 

 

 

  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.12.2016/Nr. 65 1886 

 

 

 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.12.2016/Nr. 65 1887 

 

 

  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.12.2016/Nr. 65 1888 

 

 

  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.12.2016/Nr. 65 1889 

 

 

  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.12.2016/Nr. 65 1890 

 

 

  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.12.2016/Nr. 65 1891 

 

 

  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.12.2016/Nr. 65 1892 

 

 

 

  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.12.2016/Nr. 65 1893 

 

Präsidium und Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen: 

Nach Stellungnahme des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 12.03.2014 

und des Fakultätsrats der Medizinischen Fakultät vom 24.03.2014 haben das Präsidium der 

Georg-August-Universität Göttingen und der Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen am 

24.06.2014 beziehungsweise am 08.04.2014 die Forschungsdaten-Leitlinie der Universität 

Göttingen (einschließlich der Universitätsmedizin Göttingen) beschlossen (§ 41 Abs. 2  

Satz 2 NHG; § 63 h Abs. 2 Satz 1; § 37 Abs. 1 Satz 3 NHG; § 63 e Abs. 2 Nr. 15 NHG). 

Die Forschungsdaten-Leitlinie wird nachfolgend bekannt gemacht: 

 

Forschungsdaten-Leitlinie der Universität Göttingen 

(einschließlich der Universitätsmedizin Göttingen) 

 

Präambel: 

 

Die Georg-August-Universität Göttingen (im Folgenden: Universität) verfolgt die Ziele, 

überlieferte Erkenntnisse kritisch zu bewahren, neues Wissen zu gewinnen und beides für 

Wissenschaft und Gesellschaft sowie folgende Generationen zugänglich und nutzbar zu 

machen. Das Management, die Sicherung, Aufbewahrung und nachhaltige Bereitstellung 

von Forschungsdaten müssen daher nach anerkannten Standards erfolgen und hohen 

Anforderungen genügen. Rechtliche und ethische Verpflichtungen sind zu beachten. Die 

Universität erkennt an, dass die Umsetzung der Leitlinie die Situation und Besonderheiten 

der Fächerkulturen zu berücksichtigen hat. 

 

Regelwerk: 

 

1. Die Universität fördert und unterstützt den freien Zugang zu Forschungsdaten. 

2. Forschungsdaten sind Daten, die im Zuge der Forschung gesammelt, beobachtet, 

simuliert, abgeleitet oder generiert werden. 

3. Das Management von Forschungsdaten umfasst deren Planung, Erfassung, Verarbeitung, 

und Aufbewahrung. Es sichert den Zugang, die Nachnutzung, Reproduzierbarkeit und 

Qualitätssicherung aller Forschungsdaten, die wissenschaftlichen Ergebnissen zugrunde 

liegen. 

4. Die Projektleiterinnen und Projektleiter sowie eigenverantwortlich Forschende sind in der 

Regel für das Forschungsdatenmanagement ihrer Forschungsvorhaben verantwortlich. Sie 

sind insbesondere verpflichtet, die Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis und der 

Fachstandards sicherzustellen. 

5. Forschungsprojekte mit Forschungsdaten erfordern einen Datenmanagementplan, der u.a. 

die Zugangsrechte und -vorbehalte der Forschungsdaten darlegt. 
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6. Die Universität berät beim Forschungsdatenmanagement in Forschungsvorhaben von der 

Planung, über die Durchführung bis über das Vorhabensende hinaus und bietet geeignete 

Aus- und Fortbildung an. 

7. Die Universität implementiert und unterhält eine Grundausstattung an 

Forschungsdateninfrastruktur und stellt damit eine angemessene Aufbewahrung und die 

technische Verfügbarkeit von digitalen Forschungsdaten sicher. Spezifische Anforderungen 

sind abzustimmen und ggf. zusätzlich zu finanzieren. 

8. Die Speicherung und Archivierung digitaler Forschungsdaten erfolgt in der IT- und 

Informationsinfrastruktur der Universität oder in anerkannten externen oder internen 

Fachrepositorien. 

9. Die Universität und ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beachten beim 

Forschungsdatenmanagement ethische, datenschutz- und urheberrechtliche oder 

geheimhaltungswürdige Belange. Die Prüfung der Forschungsdaten im Sinne des 

Arbeitnehmererfindungsgesetzes sowie vertraglicher Vereinbarungen bleibt hiervon 

unberührt. 

10. Bei einer Übertragung von Nachnutzungs- oder Veröffentlichungsrechten soll darauf 

geachtet werden, dass die Daten für wissenschaftliche Zwecke frei verfügbar bleiben. 
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Präsidium und Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen: 

Nach Stellungnahme des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.06.2016 

und des Fakultätsrats der Medizinischen Fakultät vom 12.09.2016 haben das Präsidium der 

Georg-August-Universität Göttingen und der Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen am 

28.06.2016 beziehungsweise am 14.11.2016 die Open-Access-Leitlinie der Universität 

Göttingen (einschließlich der Universitätsmedizin Göttingen) beschlossen (§ 41 Abs. 2 Satz 2 

NHG; § 63 h Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 2 Satz 2 NHG; § 37 Abs. 1 Satz 3 

NHG; § 63 b Satz 3 in Verbindung mit § 37 Abs. 1 Satz 3 NHG). 

Die Leitlinie wird nachfolgend bekannt gemacht:  

 

Open-Access-Leitlinie der Universität Göttingen  

(einschließlich der Universitätsmedizin Göttingen) 

 

Präambel 

 

Die Georg-August-Universität Göttingen (im Folgenden: Universität) verfolgt das Ziel, die 

wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen möglichst 

breit öffentlich zugänglich und nutzbar zu machen. Open Access bereitgestellte 

Publikationen lassen sich ohne Zugriffsbeschränkungen nutzen. Dies befördert unmittelbar 

und nachhaltig Forschungs- und Innovationsprozesse in Wissenschaft, Wirtschaft und 

Gesellschaft.  

Wissenschaftsförderer wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Europäische 

Kommission fördern Open Access zu wissenschaftlichen Publikationen und 

Forschungsdaten. Mandate wie das der Europäischen Kommission und des Europäischen 

Forschungsrates machen die Umsetzung von Open Access für alle geförderten Projekte 

verbindlich.  

Diese Leitlinie setzt einen allgemeinen Empfehlungsrahmen für Open Access an der 

Universität und ergänzt die von der Universität verabschiedete Leitlinie zu Forschungsdaten. 

Die Umsetzung berücksichtigt die Situation und Besonderheiten der Fächerkulturen.  

Die Universität respektiert das von der Wissenschaftsfreiheit geschützte Prinzip der freien 

Wahl des Publikationsweges. 

 

Regelwerk 

 

(1) Die Universität unterstützt und fördert Open Access für wissenschaftliche Publikationen. 

Sie strebt an, veröffentlichte Forschungsergebnisse ihrer Angehörigen im Open Access 
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bereitzustellen, empfiehlt dabei aber eine Abwägung auf Basis der Publikationskultur des 

jeweiligen Faches und der individuellen Karrieresituation der Autorinnen und Autoren.  

(2) Autorinnen und Autoren sollen beim Abschluss von Verlagsverträgen keine 

ausschließlichen Nutzungsrechte abtreten. Autorinnen und Autoren sollen sich 

ausdrücklich zumindest einfache Nutzungsrechte für die Verbreitung im Open Access 

sichern. 

(3) Autorinnen und Autoren sollen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eine Kopie ihrer 

Publikation im institutionellen Open-Access-Repositorium GoeScholar bereitstellen. 

Hierbei ist eine Version zu wählen, die möglichst unmittelbar online verfügbar gemacht 

werden kann.  

(4) Die Universität unterstützt die Publikation in Open-Access-Verlagen. Publikationsmittel 

sind in Drittmittelprojekten direkt mit zu beantragen (z.B. Deutsche 

Forschungsgemeinschaft, Europäische Kommission). Ergänzend betreibt die Universität 

einen Publikationsfonds. 

 

Umsetzung 

 

(1) Die Universität empfiehlt die Wahl von Publikationslizenzen, die eine Verbreitung im 

Open Access unterstützen (z.B. Creative Commons), möglichst direkt bei der Publikation 

im Verlag oder bei der Bereitstellung einer Kopie der Publikation in Open-Access-

Repositorien insofern dies der Verlagsvertrag gestattet. 

(2) Der Open-Access-Publikationsfonds steht allen Universitätsangehörigen zur Verfügung 

und wird von der Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen betreut. 

Die Unterstützung erfolgt im Rahmen der vorhandenen Mittel und der Vergaberegeln der 

Mittelgeber.  

(3) Die Universität betreibt einen Universitätsverlag, der Buchpublikationen im Open Access 

heraus gibt, insbesondere Reihen aus vielen Fachdisziplinen. Die Universität berät und 

unterstützt bei der praktischen Umsetzung von Open Access, beim Abschluss von 

Verlagsverträgen und bei der Einhaltung von Verpflichtungen aus Drittmittelprojekten. Die 

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek betreibt hierfür ein Open-Access-

Referat. 
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Fakultätsübergreifende Einrichtungen: 

Der Senat und das Präsidium der Georg-August-Universität Göttingen haben am 26.10.2016 

beziehungsweise am 15.11.2016 im Einvernehmen die Ordnung des Graduiertenkollegs 

1723 „Globalization and Development“ beschlossen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 26 Abs. 6 Satz 3 GO; § 37 Abs. 1 Satz 3 NHG in Verbindung mit § 26 Abs. 6  

Satz 3 GO). 

 

Ordnung des Graduiertenkollegs 1723 

„Globalization and Development“ 

 

§ 1 Definition und Zielsetzung 

 

(1) Das Graduiertenkolleg 1723 „Globalization and Development“ (im Folgenden: 

Graduiertenkolleg) ist ein Programm der Georg-August-Universität Göttingen (im Folgenden: 

Universität Göttingen) und der Leibniz Universität Hannover (im Folgenden: Universität 

Hannover) zur Förderung des graduierten wissenschaftlichen Nachwuchses. 

 

(2) 1Das Graduiertenkolleg dient als zeitlich befristetes Programm dem Ziel, die 

fakultätsübergreifenden und interdisziplinären Forschungs- und Lehraktivitäten an der 

Universität Göttingen und der Universität Hannover auf den Gebieten der Globalisierungs- 

und der Entwicklungsforschung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu 

koordinieren, durchzuführen und weiterzuentwickeln. 2Die Aufgabenstellung und 

wissenschaftliche Zielsetzung ergibt sich aus dem von der DFG bewilligten Förderantrag für 

den jeweiligen Förderzeitraum. 

 

(3) 1An dem Graduiertenkolleg sind folgende Fakultäten als Trägerfakultäten beteiligt:  

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (Universität Göttingen),  

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (Universität Hannover).  

2Federführende Fakultät ist die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (Universität Göttingen). 

 

 

§ 2 Aufgaben 

 

Das Graduiertenkolleg erfüllt insbesondere die folgenden Aufgaben: 

- Erfüllung der fakultätsübergreifenden Hochschulaufgaben in Forschung, Lehre, 

Studium und Weiterbildung auf den Gebieten der Globalisierungs- und der 

Entwicklungsforschung im Rahmen der Promotionsausbildung im Graduiertenkolleg; 
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- Förderung der Lehre durch Unterstützung bei der Durchführung des 

Promotionsstudiengangs „Wirtschaftswissenschaften“ der Universität Göttingen und 

Promotionsstudiums „Wirtschaftswissenschaft“ der Universität Hannover; 

- Förderung des Wissenstransfers und der wissenschaftlichen Kommunikation durch 

Planung und Durchführung von Ringvorlesungen, Symposien, Kolloquien, 

Gastvorträgen, Workshops mit regionaler und interdisziplinärer Themenstellung; 

- Einwerbung und gemeinsame Betreuung von Drittmittelprojekten; 

- Kooperation mit nationalen und internationalen Institutionen; 

- Organisation, Koordination, Durchführung und Unterstützung von interdisziplinären 

Forschungsprojekten auf den Gebieten der Globalisierungs- und der 

Entwicklungsforschung; 

- Öffentlichkeitsarbeit. 

 

 

§ 3 Organe, Gliederung 

 

Organe des Graduiertenkollegs sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

 

 

§ 4 Mitglieder und Angehörige 

 

(1) Mitglieder des Graduiertenkollegs sind: 

a) das dem Graduiertenkolleg zugeordnete Personal im Sinne des § 16 Abs. 1  

Satz 1 NHG; 

b) die Doktorandinnen und Doktoranden, die in das Graduiertenkolleg aufgenommen 

wurden; 

c) in Zweitmitgliedschaft: 

aa) die Antragstellerinnen und Antragsteller des Graduiertenkollegs gemäß 

Projektantrag, 

bb) die von Mitgliedern oder Angehörigen des Graduiertenkollegs vorgeschlagenen, 

auf den Gebieten der Globalisierungs- und der Entwicklungsforschung und deren 

Anwendungen lehrenden und forschenden promovierten Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler, die Mitglieder der Universität Göttingen oder der Universität Hannover 

im Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 1 NHG sind. 

 

(2) Angehörige des Graduiertenkollegs sind: 

a) das dem Graduiertenkolleg zugeordnete Personal im Sinne des § 16 Abs. 4  

Satz 1 NHG, 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.12.2016/Nr. 65 1899 

 

b) die sonstigen Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, die sich an der Erfüllung der 

Aufgaben nach § 2 beteiligen, ohne Mitglied im Sinne des Absatzes 1 zu sein, 

insbesondere solche Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, deren Vorhaben im 

Graduiertenkolleg betrieben oder koordiniert werden. 

 

(3) Der Status als Mitglied oder als Angehörige oder Angehöriger wird durch Zuordnung oder 

Benennung, im Übrigen auf Antrag durch Beschluss des Vorstandes begründet; die 

Bestimmungen der Grundordnungen der Universität Göttingen über die Zweitmitgliedschaft 

sind zu beachten. 

 

(4) 1Der Status als Mitglied oder als Angehörige oder Angehöriger erlischt mit Ablauf der 

Mitarbeit an der Erfüllung der Aufgaben nach § 2 oder bei Verlust der Zuordnung zu dem 

Graduiertenkolleg. 2Der Status als Mitglied oder als Angehörige oder Angehöriger erlischt 

ferner, wenn Mitglieder oder Angehörige im Rahmen des nach dem Beschäftigungsverhältnis 

Zulässigen mit einer Frist von sechs Wochen zum Semesterende den Austritt gegenüber 

dem Vorstand anzeigen. 

 

(5) 1Der Vorstand kann den Ausschluss eines Mitgliedes oder Angehörigen aus wichtigem 

Grund beschließen. 2Ein wichtiger Grund liegt in der Regel vor, wenn Aufgaben nach § 2 

oder sonstige Pflichten wiederholt oder in erheblichem Umfang nicht wahrgenommen 

werden. 3Der betroffenen Person ist zuvor unter Setzung einer angemessenen Frist 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 4Die Entscheidung ist der betroffenen Person 

schriftlich mitzuteilen und zu begründen. 

 

(6) 1Eine Doktorandin oder ein Doktorand des Graduiertenkollegs soll während der gesamten 

Zeit der Mitgliedschaft im Graduiertenkolleg und muss bei der Erbringung von Studien- und 

Prüfungsleistungen immatrikuliert sein. 2Abweichend von Absätzen 4 und 5 erlischt die 

Mitgliedschaft einer Doktorandin oder eines Doktoranden, wenn 

a) sie oder er die Annahme als Doktorandin oder als Doktorand durch Täuschung über 

das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen zu Unrecht erwirkt hat, 

b) das Doktorandenverhältnis beendet ist,  

c) der Prüfungsanspruch erloschen ist, 

d) das Promotionsstudium beendet ist oder  

e) sie oder er nicht mehr immatrikuliert ist, obwohl eine Pflicht zur Immatrikulation besteht.  

3Der Vorstand kann daneben den Ausschluss einer Doktorandin oder eines Doktoranden aus 

wichtigem Grund beschließen; die Bestimmungen des Absatzes 5 gelten entsprechend.  

4Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Doktorandin oder der Doktorand aus  

von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen, 
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a) die ihr oder ihm obliegenden Pflichten wiederholt oder in erheblichem Umfang nicht 

erfüllt, insbesondere trotz wiederholter Aufforderung gegen ihre oder seine 

Berichtspflichten gegenüber den Betreuenden beziehungsweise dem 

Betreuungsausschuss verstoßen hat,  

b) gegen die Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis verstoßen hat. 

 

 

§ 5 Mitgliederversammlung 

 

(1) 1Die Sitzungen der Mitglieder des Graduiertenkollegs finden statt, sooft es die 

Geschäftslage erfordert, mindestens aber einmal im Semester, möglichst während der 

Vorlesungszeit. 2Eine Mitgliederversammlung wird ferner auf Antrag des Vorstandes oder 

eines Drittels der Mitglieder der Mitgliederversammlung einberufen; der Antrag muss einen 

Vorschlag für eine Tagesordnung enthalten. 

 

(2) 1Die Mitgliederversammlung berät über alle Angelegenheiten der wissenschaftlichen 

Einrichtung von grundsätzlicher Bedeutung und nimmt hierzu gegenüber dem Vorstand 

Stellung. 2Das Stellungnahmerecht besteht insbesondere zu folgenden Sachverhalten: 

a) zu Arbeitsschwerpunkten und Vorhaben des Graduiertenkollegs; 

b) zu der Arbeit des Vorstandes. 

3Der Vorstand informiert die Mitgliederversammlung über seine Entscheidungen und die 

laufenden Geschäfte.  

 

(3) 1Die Mitgliederversammlung 

a) ist zuständig für die Wahl und Abwahl der Vorstandsmitglieder nach den 

Bestimmungen des § 6 Abs. 2; 

b) ist zuständig für die Wahl und Abwahl der Sprecherin oder des Sprecher nach den 

Bestimmungen des § 7 Abs. 1 und 2; 

c) kann dem Senat und Präsidium der Universität Göttingen Änderungen oder 

Ergänzungen dieser Ordnung vorschlagen; 

d) schlägt den zuständigen Organen das jährliche Lehrprogramm inklusive der 

Forschungsseminare vor. 

2Beschlüsse nach Buchstaben c) und d) bedürfen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder 

der Mitgliederversammlung und der Mehrheit der anwesenden Mitglieder der 

Hochschullehrergruppe in der Mitgliederversammlung. 
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(4) 1Die Mitgliederversammlung wird von der geschäftsführenden Leitung oder deren 

Stellvertretung einberufen und geleitet. 2An den Sitzungen der Mitgliederversammlung 

können die Angehörigen beratend teilnehmen. 

 

 

§ 6 Vorstand 

 

(1) 1Die Leitung des Graduiertenkollegs obliegt einem Vorstand. 2Diesem gehören von den 

Mitgliedern des Graduiertenkollegs nach § 4 Abs. 1 an: 

a) die beiden Sprecherinnen oder Sprecher, von denen je eine oder einer Mitglied der 

Universität Göttingen und der Universität Hannover sein muss; 

b) zwei weitere Mitglieder der Hochschullehrergruppe, von denen jeweils eines Mitglied 

der Universität Göttingen und der Universität Hannover ist; 

c) zwei Mitglieder aus der Gruppe der Promovierenden. 

3Die Koordinatorin oder der Koordinator kann mit beratender Stimme an den Sitzungen des 

Vorstands teilnehmen. 

 

(2) 1Die Vorstandsmitglieder nach Absatz 1 Satz 2 Buchstaben b) und c) sowie deren 

Stellvertretungen werden von den entsprechenden Gruppenmitgliedern des 

Graduiertenkollegs aus deren Reihen gewählt, soweit nicht in dieser Ordnung etwas 

Abweichendes geregelt ist. 2Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle Mitglieder. 3Die 

entsprechenden Gruppenmitglieder können ein Vorstandsmitglied nach Absatz 1 Satz 2 

Buchstaben b) und c) dadurch abwählen, dass sie mit der Mehrheit von zwei Dritteln aller 

Mitglieder der entsprechenden Gruppe eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählen. 4Auf 

Antrag von 10 vom Hundert der Mitglieder des Graduiertenkollegs können alle Mitglieder 

nach Absatz 1 Satz 2 Buchstaben b) und c) mit einer Mehrheit von zwei Dritteln aller 

Mitglieder des Graduiertenkollegs abgewählt werden, wenn wenigstens zwei Drittel aller 

Mitglieder der Hochschullehrergruppe für eine Abwahl gestimmt haben. 5Scheidet ein 

Vorstandsmitglied nach Absatz 1 Satz 2 Buchstaben b) und c) vorzeitig aus, so beruft der 

Vorstand unverzüglich eine Mitgliederversammlung, gegebenenfalls begrenzt auf die 

entsprechenden Gruppenmitglieder, zum Zwecke der Neuwahl bis zum Ende der Amtszeit 

ein; im Falle der Abwahl soll die Neuwahl in der gleichen Sitzung erfolgen. 6Bis zur Wahl 

führt die Stellvertretung das Amt kommissarisch weiter. 

 

(3) 1Die Sitzungen des Vorstands finden statt, sooft es die Geschäftslage erfordert, 

mindestens aber einmal im Semester möglichst während der Vorlesungszeit. 2Eine 

Vorstandssitzung muss stattfinden, wenn dies von wenigstens der Hälfte der Mitglieder des 

Vorstandes oder der Mitgliederversammlung beantragt wird; der Antrag muss einen 
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Vorschlag für eine Tagesordnung enthalten. 3Das Nähere kann in einer Geschäftsordnung 

geregelt werden. 

 

(4) 1Die Amtszeit der Mitglieder des Vorstandes nach Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b) beträgt 

zwei Jahre. 2Die Amtszeit der Mitglieder der Promovierendengruppe beträgt ein Jahr. 3Sie 

beginnt jeweils am 1. April. 4Wiederwahl ist möglich. 

 

(5) 1Alle Mitglieder des Vorstandes haben das gleiche Stimmrecht. 2In Angelegenheiten, 

welche die Bereiche der Forschung oder der Lehre unmittelbar berühren, und in 

Berufungsangelegenheiten haben die Mitglieder der MTV-Gruppe kein Stimmrecht; insoweit 

wirken sie beratend mit. 3Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der 

geschäftsführenden Leitung oder im Vertretungsfalle die ihrer Stellvertretung. 4Jede Person, 

die als Mitglied oder Stellvertretung an einer Vorstandssitzung mit Stimmrecht teilnimmt, 

führt nur eine Stimme. 

 

(6) 1Der Vorstand des Graduiertenkollegs ist für alle Angelegenheiten zuständig, soweit sie 

nicht durch diese Ordnung einem anderen Organ zugeordnet werden. 2Zu seinen Aufgaben 

gehören insbesondere: 

a) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 

b) Verantwortung für die Erfüllung der in § 2 beschriebenen Aufgaben; 

c) Vorschlag von Förderanträgen; 

d) Entscheidung über die Verwendung von dem Graduiertenkolleg direkt zugeordneten 

Ressourcen (insbesondere Mittel, Stellen und Räumlichkeiten) mit Ausnahme des aus 

Drittmitteln finanzierten Personals; 

e) Verantwortung für die sachgerechte und rechtlich korrekte Mittelbewirtschaftung und 

die Erstellung eines Arbeits- sowie eines Kosten- und Finanzierungsplans unter 

Beachtung der rechtlichen Vorgaben, soweit dies aus Gründen des wirtschaftlichen 

Einsatzes der zur Verfügung stehenden personellen, sächlichen und finanziellen Mittel 

geboten ist; 

f) Erarbeitung und Festlegung der strategischen Ausrichtung des Graduiertenkollegs 

sowie Sicherstellung der Finanzierung; 

g) Entscheidung über die Aufnahme oder den Ausschluss von Mitgliedern oder 

Angehörigen sowie Festlegung der Auswahlkriterien bezüglich der Doktorandinnen und 

Doktoranden; 

h) Beschluss der Anträge und Berichte an die DFG; 

i) Entscheidung über die Aufnahme von Projekten unter Beachtung der Finanzierbarkeit 

dieser Projekte sowie Abstimmung der Durchführung dieser Projekte, insbesondere die 

Koordinierung des Forschungs- und Studienprogramms; 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.12.2016/Nr. 65 1903 

 

j) Entscheidung über die Verwaltung der Ausstattungsgegenstände, insbesondere der 

Arbeitsräume, Werkstätten, Geräte und Sammlungen; hierfür erlässt der Vorstand in 

geeigneten Fällen eine Benutzungsrichtlinie; 

k) Beschluss von Maßnahmen zur Qualitätssicherung innerhalb des Graduiertenkollegs; 

l) Erfüllung des Gleichstellungsauftrages gemäß den Rahmenplänen der Universitäten; 

m) Festlegung der Kandidatinnen und Kandidaten, die zu Auswahlsymposien eingeladen 

werden; 

n) Entscheidungen betreffend Beschäftigungsverhältnisse. 

 

 

§ 7 Geschäftsführende Leitung 

(Sprecherinnen oder Sprecher) 

 

(1) 1Die Mitgliederversammlung wählt aus den Reihen der Mitglieder der 

Hochschullehrergruppe des Graduiertenkollegs die erste Sprecherin oder den ersten 

Sprecher und die zweite Sprecherin oder den zweiten Sprecher. 2Die Wahl erfolgt für beide 

Ämter zusammen in einem gemeinsamen Wahlgang. 3Die Amtszeit beträgt viereinhalb 

Jahre. 4Soweit Aufgaben durch eine Sprecherin oder einen Sprecher allein wahrgenommen 

werden können, vertreten sich die beiden Sprecherinnen oder Sprecher untereinander. 

 

(2) 1Der Vorstand wählt aus den Reihen der Mitglieder der Hochschullehrergruppe des 

Graduiertenkollegs jeweils eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter für die erste 

Sprecherin oder den ersten Sprecher und die zweite Sprecherin oder den zweiten Sprecher. 

2Die Bestimmung des Absatzes 1 Satz 5 bleibt unberührt. 

 

(3) 1Die Mitgliederversammlung kann die beiden Sprecherinnen oder Sprecher nur 

zusammen dadurch abwählen, dass sie mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder in 

einem gemeinsamen Wahlgang die beiden Nachfolgerinnen oder Nachfolger wählt. 

2Scheidet eine oder einer der beiden Sprecherinnen oder Sprecher vorzeitig aus oder ist sie 

oder er auf unabsehbare Zeit verhindert, so beruft die andere Sprecherin oder der andere 

Sprecher unverzüglich eine Mitgliederversammlung zum Zwecke der Neuwahl der beiden 

neuen Sprecherinnen oder Sprecher bis zum Ende der Amtszeit ein; bei Ausscheiden beider 

Sprecherinnen oder Sprecher erfolgt die Einladung durch das älteste Vorstandsmitglied der 

Hochschullehrergruppe. 3Bis zur Wahl übt die jeweilige Stellvertretung das Amt 

kommissarisch aus. 

 

(4) 1Die beiden Sprecherinnen oder Sprecher bilden nach Maßgabe der nachfolgenden 

Bestimmungen zusammen die geschäftsführende Leitung. 2Die geschäftsführende Leitung 
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vertritt das Graduiertenkolleg im Rahmen der durch die Grundordnung der Universität 

Göttingen bestimmten Befugnisse und führt die laufenden Geschäfte aus dem 

Aufgabenbereich des Vorstandes in eigener Zuständigkeit. 3In dringenden Fällen, in denen 

eine Entscheidung des Vorstandes nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, trifft die 

geschäftsführende Leitung die erforderlichen Maßnahmen selbst; der Vorstand ist 

unverzüglich von den getroffenen Maßnahmen zu unterrichten. 4Dieser kann jede 

Maßnahme der geschäftsführenden Leitung aufheben; entstandene Rechte Dritter bleiben 

unberührt.  

 

(5) Die geschäftsführende Leitung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung der Förderanträge und Berichte; 

b) Übermittlung der Berichte; 

c) Fertigung der Bewilligungsbescheide im Auftrag der Präsidentin oder des Präsidenten; 

d) Anweisung der Stipendien. 

 

(6) 1Die beiden Sprecherinnen oder Sprecher treffen ihre Entscheidungen im Einvernehmen; 

sie sind jeweils allein handlungsbefugt. 2Im Falle des Dissenses zwischen den beiden 

Sprecherinnen oder Sprechern trifft die abschließende Entscheidung die erste Sprecherin 

oder der erste Sprecher. 3Im Falle der vorübergehenden Verhinderung einer Sprecherin oder 

eines Sprechers übt die andere Sprecherin oder der andere Sprecher das Amt der 

geschäftsführenden Leitung allein aus. 4Die im Falle der vorübergehenden Verhinderung 

getroffenen Entscheidungen können nur durch einvernehmlichen Beschluss beider 

Sprecherinnen oder Sprecher aufgehoben werden; Satz 3 ist nicht anwendbar; die Rechte 

des Vorstands nach Absatz 4 Satz 4 bleiben unberührt. 

 

(7) 1Abweichend von Absatz 6 ist die jeweilige Sprecherin oder der jeweilige Sprecher für die 

Führung der laufenden Geschäfte allein zuständig, sofern  

a) es sich um Angelegenheiten ausschließlich der jeweiligen Universität handelt, dessen 

Mitglied sie oder er ist, oder 

b) es sich um Aufwendungen handelt, die ausschließlich aus dem Budget finanziert 

werden, das dem jeweiligen Standort zur alleinigen Verwendung zur Verfügung steht. 

2Die erste Sprecherin oder der erste Sprecher führt den Vorsitz im Vorstand, bereitet dessen 

Beschlüsse vor und führt sie aus. 
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§ 8 Koordinatorin oder Koordinator 

 

(1) 1Die Koordinatorin oder der Koordinator unterstützt die Arbeit von Vorstand und 

geschäftsführender Leitung. 2Ihr oder ihm obliegen im Rahmen der Vorgaben von Vorstand 

und geschäftsführender Leitung insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Pflege eines Verzeichnisses der Mitglieder und Angehörigen einschließlich der 

Verwaltung von Promovierendendaten,  

b) Koordination der Veranstaltungen, insbesondere Studienprogramm und Workshops, 

c) Vorbereitung der Organsitzungen sowie administrative Ausführung der Beschlüsse, 

d) Pflege der Internetseiten. 

 

(2) Die Prüfungsverwaltung obliegt dem Prüfungsämtern der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät der Universität Göttingen und dem Dekanatsbüro der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät der Universität Hannover. 

 

 

§ 9 Allgemeine Verfahrensgrundsätze 

 

(1) 1Eine Sitzung der Mitgliederversammlung oder des Vorstands wird von der ersten 

Sprecherin oder dem ersten Sprecher einberufen und geleitet; dies gilt entsprechend für die 

Durchführung von Umlaufverfahren. 2Die Mitgliederversammlung und der Vorstand sind 

beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und im Falle der 

Mitgliederversammlung wenigstens zwanzig vom Hundert der Mitglieder, darunter 

wenigstens zwanzig vom Hundert der Mitglieder der Hochschullehrergruppe, im Falle des 

Vorstands und des Beirats mehr als fünfzig vom Hundert der Mitglieder, darunter wenigstens 

die Hälfte der Mitglieder der Hochschullehrergruppe einschließlich einer Sprecherin oder 

eines Sprechers, anwesend sind. 3Die Sitzung der Mitgliederversammlung oder des 

Vorstands ist ordnungsgemäß einberufen, wenn die Einladung wenigstens in Textform unter 

Angabe der vorgesehenen Tagesordnung durch die erste Sprecherin oder den erste 

Sprecher oder in deren Auftrag mit einer Frist von wenigstens einer Woche ergeht. 4Wird 

wegen Beschlussunfähigkeit zu einer weiteren Sitzung eingeladen, kann die Ladungsfrist 

angemessen verkürzt werden. 5Ein Organ kann Dritte, insbesondere Mitglieder oder 

Angehörige des Graduiertenkollegs, in Einzelfragen beratend hinzuziehen. 

 

(2) 1Über die Sitzungen eines Organs ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, das von der 

ersten Sprecherin oder dem ersten Sprecher zu unterzeichnen ist. 2Die Beschlussfassung im 

Umlaufverfahren ist durch die geschäftsführende Leitung in einem Vermerk zu protokollieren.  
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(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Grundordnung der Universität Göttingen 

entsprechend. 

 

 

§ 9 In- und Außerkrafttreten 

 

(1) 1Die vorstehende Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen 

Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Die vorliegende Ordnung tritt 

zugleich mit der Aufhebung des Graduiertenkollegs außer Kraft. 

 

(2) Eine vor Inkrafttreten dieser Ordnung durchgeführte Wahl des Vorstands ist rechtmäßig, 

sofern sie den Bestimmungen dieser Ordnung entspricht. 

 

 

 

 

 


